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Submissions- und Vergebungsrichtlinien 
 

 

Für Arbeitsvergebungen (Bauaufträge, Lieferungen, Dienstleistungen) durch Behörden 

und Kommissionen der Einwohnergemeinde Signau gelten bei Arbeitsvergebungen die 

folgenden Richtlinien: 

 

Grundlagen 

- Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11.6.02 

- Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen 16.10.02 

- Leitfaden für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen im Kanton Bern, BSIG Nr 

7/731.2/1.2 vom 6. Februar 2003 

 

Kompetenzen 

Die Kompetenzen der einzelnen Kommission für Arbeitsvergebungen richten sich nach 

den Bestimmungen im Anhang 1 des Organisationsreglementes vom 8. Dezember 2001. 

 

Schwellenwerte für das Einholen von Offerten 

Vergabe ohne Offerte 

 Bei einer einmaligen Vergebungssumme bis Fr. 4’000.-- müssen keine Offerten einge-

holt werden. 

 

Vergabe mit Offerte(n) / Leistungsbeschrieb 

 Bei einer einmaligen Vergebungssumme von Fr. 4’001 bis Fr. 10’000.-- ist mindestens 

eine Offerte einzuholen 

 Bei einer einmaligen Vergebungssumme ab Fr. 10’001.-- sind mindestens zwei Offer-

ten einzuholen 

 Bei einer Vergebungssumme über Fr. 50’000.-- sind mindestens drei Firmen zur Offert-

stellung einzuladen oder die Arbeiten sind öffentlich auszuschreiben 

 Zur Sicherstellung der Vergleichbarkeit der Offerten sind die geforderten Leistungen 

genau zu definieren (Leistungsbeschrieb, Submission, Begehung etc.) 

 

Vergabe nach ÖBG (Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen) 

Ab dem Schwellenwert von Fr. 100'000.-- (Einladungsverfahren), bzw. Fr. 200‘000.-- (se-

lektives und offenes Verfahren) gilt das Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen 

(ÖBG) vom 11. Juni 2002 und die Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen 

(ÖBV) vom 16. Oktober 2002. 

 

Beurteilung der Offerten, Vergebungspraxis 

 Für Vergebungen sind die bereinigten Offerten massgebend. Es werden keine Abge-

botsrunden durchgeführt. 



 Die Offerten sind nach beiliegendem Konzept zu beurteilen. Kriterien und Gewichtun-

gen sind situativ zu bestimmen wobei die Gewichtung für Preis, Preis / Leistung, Kondi-

tionen mindestens 60 % zu betragen hat. 

 Grundsätzlich ist das wirtschaftlich günstigste Angebot zu berücksichtigen. 

 Ab einer Angebotssumme von Fr. 10’001.-- wird von Unternehmen die Selbstdeklarati-

on (spezielles Formular) verlangt. Ortsansässige Betriebe (Firmensitz oder Zweigstelle 

in der Gemeinde) haben pro Kalenderjahr nur eine Deklaration einzureichen. 

 Offerten werden ausgeschlossen, wenn die Selbstdeklaration fehlt, unvollständig oder 

nicht erfüllt ist. 

 

Arbeitsvergebung 

 Ab Fr 30'000.-- erfolgt die Arbeitsvergebung auf Antrag der Kommission durch den 

Gemeinderat. 

 Nicht berücksichtigte Submitten sind zu orientieren, wer den Zuschlag erhalten hat. 

 

 

Diese Richtlinien sind am 2. November 2009 vom Gemeinderat Signau genehmigt wor-

den; sie ersetzen die Richtlinien vom 24.11.1997 

 

3534 Signau, 6. November 2009 
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Anhang: 

 Selbstdeklaration 

 Beurteilungsblatt 
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